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§ 30. Das innere Gemeindeleben

die kaiserlichen Trappen zum Teil niedergemacht, zum Teil als Skla¬
ven verkauft (erst viel später wurden sie von den Juden Deutsch¬
lands, Italiens und der Türkei wieder losgekauft). Der bald darauf
ausbrechende Dreißigjährige Krieg sollte übrigens den ungarisch¬
türkischen Kampf völlig in den Hintergrund rücken.

Ebenso wie in Wien, Prag und dem ganzen Reiche überhaupt,
stand jetzt auch in Preßburg die den Juden gegenüber betriebene Po¬
litik im Zeichen der Waffenruhe. Die Ungarn beherrschenden Jesui¬
ten gaben jedoch schärfstens darauf acht, daß die Rechte der Juden
nicht unversehens erweitert würden. Auf ihre Anregung ist wohl der
im Jahre i63o von den Landständen gefaßte Beschluß zurückzu¬
führen, demzufolge die Juden nicht als Steuereinnehmer oder Zoll¬
pächter geduldet werden sollten; der jesuitische Einfluß tritt hierbei
vor allem in der Berufung auf den alten Kirchenkanon zutage, der
die Juden aller Machtbefugnisse Christen gegenüber beraubt wissen
wollte. Die dahingehende Forderung erhob der Landtag noch einmal
im Jahre i646, und zwar mit der Begründung, die Juden seien alle
insgesamt „nicht rechtsfähig, treubrüchig und gewissenlos“ („jurium
regni incapaces, infideles et nulla conscientia praediti“). Bei all ihrer
Frömmigkeit werden indessen die Kaiser in jenen schweren Zeiten
wohl kaum auf die Dienste jüdischer Zollpächter und sonstiger Ver¬
trauensmänner verzichtet haben.

§30. Das innere Gemeindeleben

Eintönig und ohne Schwung floß das Leben in den Judenvierteln
Deutschlands im geschilderten Zeitraum dahin. Mehr als auf die Ent¬
faltung der vom Mittelalter überkommenen Formen der Gemeinde¬
autonomie war man jetzt auf deren Erhaltung bedacht. Es fehlen die
geringsten Anzeichen eines Versuches, die Autonomie irgendwie zu
erweitern, die Gemeinden zu einem festen Verband zusammenzu¬
schließen und ein Zentralorgan der Selbstverwaltung ins Leben zu
rufen. Als Vermittler zwischen Gemeinden und Regierungsstellen
wirkten in dieser Zeit die „Schtadlanim“, die Fürsprecher, die in der
Regel nur Ortsinteressen vertraten, zuweilen aber, wie etwa Josel
von Rosheim, die Rolle von Generalsachwaltern der Judenheit über¬
nahmen. Von Zeit zu Zeit traten in einzelnen Provinzen die Rabbiner
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